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bedeutsame Aspekte. Festzustellen 
ist zunächst, dass dieses Phänomen 
nicht neu, in seiner Dimension 
jedoch in unserer Zeit größer gewor-
den ist. Dies ist sicher dem leichten 
Zugang zu automatischen Waffen 
und Sprengstoffen zuzurechnen. 
Inwieweit gewaltverherrlichende 
Computerspiele als schreckliche 
Katalysatoren dienen, ist unverän-
dert heftig umstritten. Ob es gelingt, 
Menschen vorbeugend zu erkennen, 
die gewaltbereit sind und krankhaf-

tes Verhalten im Zusammenhang mit 
Waffenbesitz zeigen, ist gerade für 
Ärzte eine Frage, die sie sich täglich 
zu stellen haben. Inwieweit aller-
dings überhaupt Prävention möglich 
ist, ist letztlich nicht schlüssig zu 
beantworten. 

Mitgliederbefragung der Sächsi
schen Landesärztekammer
Prof. Dr. med. habil. Jan Schulze, 
Präsident, sowie Knut Köhler M.A., 
Leiter Presse- und Öffentlichkeits-

arbeit, erläuterten ausführlich die 
Ergebnisse und Schlussfolgerungen 
der 2011 erfolgten Mitgliederbefra-
gung der Sächsischen Landesärzte-
kammer. Im „Ärzteblatt Sachsen“, 
Heft 2/2012, haben wir auf den Sei-
ten 48 bis 52 bereits dazu berichtet.

Prof. Dr. med. Winfried Klug
Knut Köhler M.A.

Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Organspende wird 
neu geregelt
Der Bundestag hat am 22. März 
2012 neue Maßnahmen zur Organ-
spende verabschiedet. Alle Fraktio-
nen haben sich für eine Entschei-
dungslösung ausgesprochen. Bun-
desärztekammer und Sächsische 
Landesärztekammer begrüßen die 
geplante Neuregelung ausdrücklich. 

„Angesichts des großen Bedarfs an 
Spenderorganen ist es unerlässlich, 
dass eine Erklärung zur Organ- und 
Gewebespende regelmäßig nachge-
fragt wird.“, so der  Präsident der 
Sächsischen Landesärztekammer, 
Prof. Dr. med. habil. Jan Schulze.
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die 
Bürger künftig regelmäßig von ihrer 
Krankenkasse danach befragt wer-
den, ob sie im Todesfall zur Organ-
spende bereit sind. Die Antwort 
kann jeder auf einem Spenderaus-
weis vermerken. Zudem soll es 
zukünftig auch mehr Beratung und 

Informationen zur Organspende 
geben.  Einen Zwang, sich für oder 
gegen die Organspende zu entschei-
den, gibt es aber nicht. 
Mit der Reform wollen Bundestag 
und Bundesregierung gemeinsam 
bewirken, dass sich jeder Mensch 
einmal im Leben mit der Frage der 
Organspende bewusst auseinander-
setzt.
Die elektronische Gesundheitskarte 
(eGK) soll für die Dokumentation der 
Organspendebereitschaft genutzt 
werden. „Dabei muss aber ausge-
schlossen werden, dass  die Kran-
kenkassen oder unberechtigte Dritte 
Kenntnis über den Inhalt einer Erklä-
rung erlangen“, betonte Prof. Dr. 
Jan Schulze.
Kritisiert wird von der ärztlichen 
Selbstverwaltung, dass die Kranken-
kassen nach dem Gesetzentwurf 
fachlich qualifizierte Ansprechpartner 
für Fragen zur Organ- und Gewe-
bespende benennen sollen, Ärzte 
aber sind in diesem Kontext nicht 

von vornherein als Ansprechpartner 
vorgesehen. Prof. Schulze: „Dabei 
sind aber gerade Ärzte für ihre Pati-
enten die wichtigsten Ansprechpart-
ner bei Fragen zur Organspende“. 
Trotz dieser Kritik decken sich die 
Pläne des Gesetzgebers in vielen 
Punkten mit den Vorschlägen der 
Bundesärztekammer zur Organ-
spende.

Knut Köhler M.A.
Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
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